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2 Relevanz von Beratung im Schulalltag

2.1 Rahmenbedingungen der Beratungsarbeit: 
Beratungsauftrag 2.1 Rahmenbedingungen der Beratungsarbeit

2.1.1 Der Beratungsauftrag in der Allgemeinen 
Schulordnung und der Allgemeinen Dienstordnung 
für Lehrpersonen

Alle Lehrpersonen sind in ihrem Schulalltag beratend tätig: etwa am Eltern-
sprechtag, bei Schülergesprächen in der Pause oder zu vereinbarten Gesprächs-
terminen mit Eltern und Schülern. Die Beratung von Schülern und Eltern ist 
demnach ein wichtiger Aufgabenbereich von Lehrkräften, der zunehmend an 
Bedeutung gewinnt (siehe Freyaldenhoven, 2005; Gaude, 1989; Landesinstitut 
für Schule und Weiterbildung, 1998; Palmkowski, 1995). Die Beratungsge-
spräche fi nden dabei zunächst meist zwischen Schülern, Eltern und Lehrper-
sonen statt, manchmal werden auch Schulpsychologen oder Mitarbeiter des 
Allgemeinen Sozialen Dienstes oder des Jugendamtes hinzugezogen. 

Im deutschen Schulsystem sind Lehrpersonen zunächst die Hauptträger der 
Beratung von Schülern und Eltern (Landesinstitut für Schule und Weiterbildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen, 1998). Ein entsprechender Beratungsauftrag  
an alle Lehrkräfte wird z. B. in der Allgemeinen Dienstordnung für Lehrer und 
Lehrerinnen, Schulleiter und Schulleiterinnen an öffentlichen Schulen sowie in 
der Allgemeinen Schulordnung für Nordrhein-Westfalen formuliert.

Allgemeine Dienstordnung für Lehrer und Lehrerinnen, Schulleiter und Schul-
leiterinnen an öffentlichen Schulen (ADO)
RdErl. d. Kultusministeriums v. 20.9.1992
1 C 2.30–11/20–1123/92
§ 8 Information und Beratung
Zu den pädagogischen Aufgaben der Lehrer und Lehrerinnen gehört auch 
die Information und die Beratung der Schüler und Schülerinnen sowie ihrer 
Erziehungsberechtigten, an berufsbildenden Schulen und Kollegschulen auch 
der für die Berufserziehung Mitverantwortlichen (vgl. § 3 Abs. 3 und § 39 
ASchO, § 11 Abs. 7 SchMG). Den Schülern und Schülerinnen geben
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sie auf Wunsch in einem persönlichen Gespräch Auskunft über ihren Leis-
tungsstand (§ 21 Abs. 5 ASchO). 

Lehrer und Lehrerinnen sollen mit Beratungsstellen, insbesondere der 
Schulberatung und der Berufsberatung, zusammenarbeiten, an berufsbilden-
den Schulen auch mit der Ausbildungsberatung der zuständigen Stellen nach 
dem Berufsbildungsgesetz und der Handwerksordnung. Einzelheiten der 
Zusammenarbeit beschließt die Schulkonferenz (§ 5 Abs. 2 SchMG). 

An einem Sprechtag im Schulhalbjahr sowie in Sprechstunden oder in 
Ausnahmefällen an besonders zu vereinbarenden Terminen stehen die Lehrer 
und Lehrerinnen den Erziehungsberechtigten und den für die Berufserziehung 
Mitverantwortlichen für Rücksprachen zur Verfügung (§ 11 Abs. 11 SchMG, 
§ 39 ASchO). 

Sind an einer Schule Beratungslehrer oder -lehrerinnen eingesetzt, so er-
gänzen und intensivieren sie die Beratungstätigkeit der Lehrer und Lehre-
rinnen (vgl. RdErl. v. 14.10.1985 – BASS 12 – 21 Nr. 4). 

Allgemeine Schulordnung (AGSchO) in Nordrhein-Westfalen 
§ 39 Elternberatung

(1) Die Schule unterrichtet die Erziehungsberechtigten über die Entwicklung 
des Schülers und berät den Schüler und die Erziehungsberechtigten.

(2) Zur Beratung der Erziehungsberechtigten sollen die Lehrer in Eltern-
sprechstunden außerhalb des Unterrichts zur Verfügung stehen. In Aus-
nahmefällen ist es den Erziehungsberechtigten zu ermöglichen, nach 
vorheriger Vereinbarung den Lehrer auch außerhalb der Sprechstunde 
aufzusuchen.

(3) Je Schulhalbjahr soll ein Elternsprechtag durchgeführt werden (§ 11 
Abs. 11 SchMG). Dieser Sprechtag ist zeitlich so zu legen, daß allen 
Erziehungsberechtigten die Möglichkeit zu einem eingehenden Gespräch 
mit den Lehrern des Schülers gegeben wird.

(4) Die Erziehungsberechtigten sind nach Maßgabe des § 11 Abs. 10 SchMG 
berechtigt, am Unterricht und an sonstigen Schulveranstaltungen teil-
zunehmen.

In der Allgemeinen Dienstordnung für Lehrpersonen (ADO) werden Informa-
tion und Beratung als pädagogische Aufgaben von Lehrpersonen aufgeführt. 
Entsprechende Beratungsgespräche sind sowohl im Rahmen eines Sprechtages 
im Schulhalbjahr  als auch zu gesondert vereinbarten Terminen vorgesehen. Es 
wird explizit darauf hingewiesen, dass die Beratungsangebote von speziell ein-
gesetzten Beratungslehrkräften durch die Beratungstätigkeit der anderen Lehr-
personen im Kollegium ergänzt wird. 

In der Allgemeinen Schulordnung in Nordrhein-Westfalen wird die Beratung 
von Eltern ebenfalls als Aufgabe von Lehrpersonen angeführt – zusätzlich zum 
Elternsprechtag sind hier Sprechstunden für Elterngespräche vorgesehen.
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Auch in den Standards der Lehrerbildung der Kultusministerkonferenz 
(KMK, 2004) wird die Beratung von Schülern und Eltern als Tätigkeitsbe-
reich von Lehrpersonen aufgeführt (Kompetenzbereich Beurteilen, Kompe-
tenz 7): „Lehrerinnen und Lehrer diagnostizieren Lernvoraussetzungen und 
Lernprozesse von Schülerinnen und Schülern; sie fördern Schülerinnen und 
Schüler gezielt und beraten Lernende und deren Eltern.“  .

Die Beratung und Information von Schülern und Eltern wird explizit als Auf-
gabe aller Lehrpersonen formuliert – die Beratungstätigkeit an Schulen wird 
demnach nicht nur von Lehrpersonen mit einer spezifi schen Ausbildung (Beratungs-
lehrerin/ Beratungslehrer ) übernommen. Kenntnisse und Kompetenzen im Bereich 
der Schüler- und Elternberatung können also zu den Schlüsselqualifi kationen  von 
Lehrpersonen gezählt werden – ebenso wie etwa pädagogische und didaktische 
Kompetenzen (z. B. Baumert & Kunter, 2006; Rambow & Bromme, 2000) . 

In den beiden Paragraphen und in den Standards der Lehrerausbildung wer-
den allerdings keine Aussagen dazu getroffen, in welchen Inhalts- und The-
menbereichen die Beratungsaufgaben der Lehrkräfte angesiedelt sind. 

Im Schulalltag fi ndet sich eine große Vielfalt von Beratungsanliegen  von 
Schülern und Eltern. Sie reichen von 

• allgemeinen Nachfragen zum aktuellen Leistungsstand über
• Beratung zur Förderung bei umschriebenen Teilleistungsstörungen (z. B. 

Legasthenie, Dyskalkulie) bis hin zu
• persönlichen Problemen und Krisen oder 
• Sucht- und Drogenproblemen. 

Hier wird sichtbar, dass Lehrpersonen ohne spezifi sche Beratungsausbildung 
sicherlich nicht alle diese Themen umfassend abdecken können – und dies kann 
auch nicht erwartet werden. 

Bereits die Tatsache, dass es spezifi sche Ausbildungslehrgänge für Beratungs-
lehrerinnen und -lehrer gibt, zeigt, dass Lehrpersonen durch ihre reguläre Aus-
bildung eben nicht für die Beratung zu spezifi schen Themen qualifi ziert werden. 
Es gilt also zwischen Beratungsanliegen zu unterscheiden, die alle Lehrkräfte 
wahrnehmen können und solchen, für die es einer speziellen Ausbildung bedarf. 
Beratungsanliegen wie eine Schullaufbahnberatung oder eine Lernberatung sind 
Inhaltsbereiche, zu denen Lehrpersonen als Experten für das Lernen auch ohne 
eine spezifi sche Beratungslehrerausbildung Gespräche anbieten und durchführen 
können. Anliegen wie die Beratung in persönlichen Krisen oder zu Sucht- und 
Drogenproblemen hingegen erfordern neben umfassenden Kenntnissen in diesen 
Bereichen auch eine intensive Ausbildung in dem Gebiet der Gesprächsführung, 
der therapeutischen Begleitung von Personen und der Krisenintervention. 

Dennoch sind Lehrpersonen auch in schwierigeren Beratungssituationen 
zunächst oft erste Ansprechpartner für die Schüler und Eltern – deshalb kommt 
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dem 2. Absatz in § 8 der Allgemeinen Dienstordnung für Lehrer und Lehre-
rinnen, Schulleiter und Schulleiterinnen an öffentlichen Schulen (ADO) be-
sondere Bedeutung zu: Es ist wichtig, dass Lehrkräfte den Kontakt zu Bera-
tungsstellen und -einrichtungen halten, um in schwierigen Beratungsfällen 
Unterstützung anfordern zu können bzw. die Schüler oder Eltern weiterzu-
vermitteln. 

Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der Beratungsarbeit an Schulen 
(s. o.) thematisiert Grewe (2005) die Notwendigkeit des weiteren Ausbaus 
des Beratungssystems an Schulen , wobei insbesondere präventive und inter-
ventionsbezogene Aspekte berücksichtigt werden sollten (Nestmann, 2002; 
Grewe, 2005). Die Entwicklung einer entsprechenden Beratungskultur an 
Schulen bedarf einer systematischen Vermittlung von Beratungskompetenz 
in der Lehreraus- und -weiterbildung (z. B. Freyaldenhoven, 2005; Huschke-
Rhein, 1998).

Auf die unterschiedlichen Beratungsanlässe und -situationen, die im Schulalltag 
auftreten, gehen wir in Kapitel 3.1 ein, eine Übersicht zur Struktur der Bera-
tungsträger und die Aufteilung von Beratungsaufgaben folgt in Kapitel 3.2. 

2.1.2 Beratung durch die Lehrperson: Ein Elternwunsch?

In der einschlägigen Literatur fi nden sich Hinweise darauf, dass Eltern sich 
Beratung durch die Lehrer wünschen (Freyaldenhoven, 2005; Krumm, 1996; 
Wild, 2003). Insbesondere im Hinblick auf die Unterstützung des Kindes beim 
Lernen und den Hausaufgaben äußern Eltern Beratungsbedarf (vgl. Krumm, 
1996; Wild, 2003). 

Im Rahmen einer Elternbefragung haben wir den Beratungswunsch  von 
Eltern2 erfasst. Hierbei zeigte sich, dass Eltern der Beratung durch Lehrperso-
nen einen hohen Stellenwert beimessen. Am wichtigsten beurteilten Eltern die 
Beratung durch Lehrer zu folgenden Themen:

• Strategien zur Unterstützung des Kindes beim selbstregulierten Lernen, 
• Unterstützung des Kindes bei der Vorbereitung auf Tests und Klassenarbeiten, 
• Lernstrategien sowie 
• Schul- und Leistungsängste. 

Vergleichsweise weniger wichtig stuften Eltern die Beratung durch Lehrer zu 
diesen Aspekten ein:

• Konzentrationsschwierigkeiten, 
• Motivationsschwierigkeiten, 

2 508 Eltern, deren Kind die Sekundarstufe I an einem Gymnasium besuchte.
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• Wechsel der Schulart, 
• Suchtproblematiken und 
• Unterstützung des Kindes bei den Hausaufgaben.

Die folgende Abbildung 2.1 zeigt, wie Eltern die Beratung bezüglich der Un-
terstützung des selbstregulierten Lernens einschätzen. 

Für wie wichtig halten Sie die Beratung der Eltern durch den Lehrer zu dem 
Thema „Strategien zur Unterstützung des selbstregulierten Lernens“?
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Abb. 2.1:  Stellenwert von Beratung zur Unterstützung des selbstregulierten Lernens

Aus der Abbildung 2.1 wird ersichtlich, dass ca. 95 % der Eltern die Beratung 
durch den Lehrer zu dem Thema Strategien zur Unterstützung des selbstregu-
lierten Lernens als eher wichtig bzw. sehr wichtig einschätzen. Dies weist ganz 
deutlich auf einen hohen Beratungsbedarf hin. 

Allerdings zeigen Studien zur Beratungspraxis im Schulalltag , dass in diesem 
zentralen Bereich der Zusammenarbeit von Eltern und Lehrpersonen Potenzial 
liegt, das noch nicht ausgeschöpft wird. Einerseits sind Lehrkräfte zunächst 
häufi g zurückhaltend, wenn es darum geht, Beratungsgespräche anzubieten 
(Wild, 2003). Oft fi nden deshalb Gespräche erst dann statt, wenn es zu Vorfäl-
len in der Schule kam bzw. wenn es schon fast zu spät ist, um längerfristig 
angelegte Maßnahmen zu ergreifen. Andererseits sind Eltern mit den Hinweisen, 
die sie von den Lehrkräften erhalten, nicht immer zufrieden, können diese nicht 
umsetzen und fühlen sich wenig unterstützt (vgl. Krumm, 1996). 

Die beobachtbare Zurückhaltung auf Seiten von Lehrpersonen, Beratungs-
gespräche anzubieten, kann zu einem maßgeblichen Anteil auf Defi zite in der 
Lehreraus- und -weiterbildung in diesem Kompetenzbereich zurückgeführt 
werden. Einen kurzen Überblick über die Einbindung von Beratungskompe-
tenzen in die Lehreraus- und weiterbildung geben wir in Kapitel 7; ein Beispiel 
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